Anlage 1
(zu 8 79 GemO, 88 2 und 3 GemHVO)
27.01.2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau fiir das Haushaltsjahr 2023
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung fur Baden-W Urttemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2023 die

folgende Haushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Betrédgen EUR
11 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von 67.303.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 67.732.400
13 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und

1.2) von -429.200
14 Gesamtbetrag der aul3erordentlichen Ertrége von 1.000.000
15 Gesamtbetrag der auBerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)

von 570.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Betragen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit von 65.297.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit von 62.937.100
2.3 Zahlungsmitteliiberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 2.360.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von 12.764.400
25 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit von 25.460.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss /-bedarf aus

Investitionstatigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -12.695.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss /-bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -10.335.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstéatigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit von 422.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstatigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -422.000
2.11 Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -10.757.900
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§ 2 Krediterméchtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und InvestitionsférderungsmafRnahmen (Kreditermachtigung)

wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungserméchtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermachtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die kiinftige Haushaltsjahre mit
Auszahlungen fir Investitionen und Investitionsférderungsmaf3nahmen belasten (Verpflichtungserméachtigungen), wird festgesetzt auf

28.284.000 EUR EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR .

§ 5 Steuersitze

Die Steuersétze (Hebesétze) werden festgesetzt

1. fir die Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.

b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

der Steuermessbetrage;

2. fiir die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbetrage.
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Bad Rappenau, den .........ccccceeeeiiiiiiiieeeniiieeennn

(Unterschrift)

Anmerkungen:

1.

2.

Bei der Festsetzung fir zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbetrage in 88 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder
untereinander anzugeben.

Falls in § 2 fur die Ablésung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfigungen in eckigen
Klammern. Falls die Steuersatze (Hebesatze) fiir die Grundsteuer und fiir die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung
festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersatze kénnen in die nachrichtlichen Angaben
am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.

Gemeinden, die Trager eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch
Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchfiihrungsverordnung
befreit sind, figen 8§ 7 wie folgt ein:



	§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    auf 375  v. H.
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                             auf 410 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer                                                                      auf 380  v. H.
der Steuermessbeträge.


